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Anlage 2

Muster einer Allgemeinverfügung nach amtlicher Feststellung des Ausbruchs der Geflügelpest

Vollzug des Tierseuchengesetzes und der Verordnung über Schutzmaßnahmen beim Auftreten von Geflügelpest bei wildlebenden Vögeln (Wildvogel-Geflügelpestverordnung);

Ausbruch der Geflügelpest bei wildlebenden Vögeln im Gebiet der Gemeinde (...), Landkreis (...)

Das Landratsamt (...) erlässt folgende 

Allgemeinverfügung:

1. Aufgrund des am ...  2006 in ... (Gemeinde, Landkreis), amtlich festgestellten Ausbruchs der Geflügelpest bei einem Wildvogel werden folgende Schutzmaßnahmen angeordnet:

1.1 Um den Fundort des in ... tot aufgefundenen Wildvogels wird mit einem Radius von mindestens drei Kilometern ein Sperrbezirk festgelegt, der folgende Gemeinden umfasst:

Landkreis, Gemeinde, ggf. Gemarkung, Flur, Flurstück 
1.2 Um den genannten Fundort wird mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet festgelegt, das folgende Gemeinden umfasst:

Landkreis, Gemeinde, ggf. Gemarkung, Flur, Flurstück 
2. In dem unter Ziffer 1.1 bezeichneten Sperrbezirk gilt für 21 Tage Folgendes:

2.1 Verbot des Verbringens der von Geflügel stammenden tierischen Nebenprodukten, ausgenommen Erzeugnisse nach Nummer 2.4. aus oder in Geflügel haltende Betriebe 

2.2 Verbot des Verbringens von Geflügel, Bruteiern und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten aus einem Geflügel haltenden Betrieb

2.3 Verbot des Verbringens von frischem Fleisch, Hackfleisch oder Schabefleisch, Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen von Geflügel, in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten und von frei lebendem Federwild aus oder in Geflügel haltende Betriebe

2.4 Verbot des Verbringens des von Geflügel stammenden Dungs und flüssiger Stallabgänge aus dem Sperrbezirk. Dies gilt nicht, soweit der Dung oder die flüssigen Stallabgänge verbracht werden, um nach Artikel 5 Abs. 2 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (ABl. EG Nr. L 273 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung behandelt zu werden. 

Nach Ablauf von 21 Tagen gelten für den Sperrbezirk die Anforderungen für das Beobachtungsgebiet entsprechend.

3. In dem unter Ziffer 1.2. bezeichneten Beobachtungsgebiet gilt Folgendes:

3.1 Für die Dauer von 30 Tagen nach Festlegung des Beobachtungsgebietes dürfen Geflügel, in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten sowie Bruteier nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde innerhalb des Beobachtungsgebietes verbracht werden. 

3.2 Während der ersten 15 Tage nach Festlegung des Beobachtungsgebietes dürfen Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten nicht aus dem Beobachtungsgebiet verbracht werden.

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.

5. Kosten werden nicht erhoben.

6. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gemacht.

Hinweise

1.

Die Begründung zu dieser Allgemeinverfügung kann eingesehen werden

- im Dienstgebäude des Landratsamts (...) (Adresse).

2.

Das Landratsamt (...) kann Ausnahmen von den unter Ziffer 2 und 3 aufgeführten Verboten genehmigen.

3.

Wer in den unter Nummer 1 genannten Gebieten Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse hält, hat dies dem Landratsamt (...) unter Angabe seines namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes unverzüglich mitzuteilen. Eine Anzeige nach Satz 1 ist entbehrlich, soweit sie bereits auf Grund einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt ist.

4.

Verstöße gegen die im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet einzuhaltenden Maßnahmen können nach § 9 Abs. 2 der Verordnung über Schutzmaßnahmen beim Auftreten von Geflügelpest bei wildlebenden Vögeln (Wildvogel-Geflügelpestschutzverordnung) in Verbindung mit § 76 Abs. 2 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Begründung:

Am ... 2006 wurde bei ... Hinweise auf das Vorliegen des Influenzaviruses H5N1 festgestellt. Die Untersuchungen des Friedrich-Löffler Instituts (FLI) bestätigten, dass es sich bei dem Erreger um den Subtypen H5N1 handelt. Am ... teilte das FLI darüber hinaus mit, dass es sich dabei um einen hoch pathogenen Erregerstamm handelt.

Zuständig für die Durchführung der angeordneten Maßnahmen ist die jeweils örtlich zuständige Kreisverwaltungsbehörde (§ 2 Abs. 1 Satz 1 der 2. Verordnung zum Vollzug des Tierseuchenrechts).

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse liegt ein Ausbruch der Geflügelpest im Sinne der Wildvogel-Geflügelpestschutzverordnung vor, da hoch pathogenes Influenzavirus des Subtyps H5N1 durch virologische Untersuchung bei einem wildlebenden Vogel nachgewiesen wurde.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 der Wildvogel-Geflügelpestschutzverordnung ist die zuständige Behörde in diesem Fall verpflichtet, einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von mindestens drei bzw. zehn Kilometern um den Fundort festzulegen. Hierbei hat sie die Struktur des Handels und der örtlichen Gegebenheiten, das Vorhandensein von Schlachtstätten, natürlichen Grenzen, ökologischen Gegebenheiten sowie Überwachungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

(ggf. weitere Ausführungen im Einzelfall)

Damit waren die in Nummer beschriebenen Gebiete festzusetzen.

Die unter den Nummern 2 bzw. 3 beschriebenen Maßnahmen im Sperrbezirk bzw. im Beobachtungsgebiet ergeben sich unmittelbar aus § 4 Abs. 2 bzw. Abs. 3 der Wildvogel-Geflügelpestschutzverordnung.

Die Anordnung des Sofortvollzuges nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung für Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet und die für diese Gebiete angeordneten Maßnahmen sind im öffentlichen Interesse geboten. Zur Verhinderung einer Weiterverbreitung der Seuche ist es erforderlich, dass hinsichtlich der in den festgelegten Bezirken liegenden Geflügelhaltungen sofort die unter 2. und 3. aufgeführten Maßnahmen greifen. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der Übertragung auf Hausgeflügelbestände ist höher einzuschätzen als persönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung eines eingelegten Rechtsbehelfs.

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 7 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts.

Nach § 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann als ein hiervon abweichender Tag jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Da die Sperrmaßnahmen im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung unverzüglich greifen müssen, wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung

Unterschrift


